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Präsident Mtklas eröffnet die Sitzung um

11 Uhr 20 Min. vorn:, und erklärt die Protokolle

über die Sitzungen vom 8. und 12. November als

genehmigt.

Das Landesgericht für Strafsachen Wien I ersucht

um Zustimmung zur gerichtlichen Verfolgung des

Herrn Abg. Franz Zelenka wegen 88 81 und

312 St. G. Diese Jmmunitätsangelegenheit wird

dem Verfassungsausschusse zugewiesen.

Eingelangt sind Regierungsvorlagen, betr.: 1. Er¬

gänzung der Bestimmungen der Gewerbeordnung

hinsichtlich der Erzeugung von Vaccinen, Seren und

Bakterienpräparaten und der Schädlingstilgung mit

giftigen Gasen (B. 229); 2. Arnienfürsorge Grundsatz¬

gesetz (B. 231); 3. Provisionsvcrsicherung der Berg¬

arbeiter (B. 233).

Es wird zur Tagesordnung übergegangen, das

ist der Bericht des Finanz- und Budgetausschusses

über die Regierungsvorlage (B. 104): Bundesgesetz,

betr. die Einlösung von Privatbahnen und die

Sicherstellung des Betriebes von burgenläudischen

Privatbahnlinien (B. 232).

Berichterstatter Heinl: Hohes Haus! Ich habe

die Ehre, über die Vorlage der Bundesregierung

(B. 104), betr. die Einlösung von Privatbahnen

und die Sicherstellung des Betriebes von burgen¬

ländischen Privatbahnlinien, zu referieren.

In Österreich gibt es dermalen noch Privat¬

bahnen in der Länge von rund 3800 Kilometer;

hievon stehen 2500 Kilometer im Bundesbahn- und

1300 Kilometer im privaten Betriebe. Viele von

diesen im Bundesbahnbetriebe befindlichen Privat¬

bahnen weisen einen namhaften Bctriebsabgang auf,

der vom Bunde auf Grund bestehender gesetzlicher

und vertraglicher Verpflichtungen gedeckt wird. Diese

Bahnen, die betriebswirtschaftlich dem Bundcsbahn-

netz bereits angegliedert sind, verursachen dem Bund

nicht nur für den Betriebsabgang, sondern darüber

hinaus auch noch für die Deckung der Verwaltungs¬

kosten namhafte jährliche Auslagen, aus dem letzten

Titel allein in der Höhe von rund 250.000 8.

Die Bundesregierung verlangt nun in dem vor¬

liegenden Gesetzentwurf, daß die näheren Grund¬

lagen für die vollständige Überführung dieser

Bahnen in das Eigentum des Bundes festgelegt

werden, wodurch insbesondere die erwähnten Ver¬

waltungsauslagen erspart werden sollen. Selbst¬

verständlich wird der Bund nur jene Bahnen über¬

nehmen, von denen anzunehmcn ist, daß sie ihr

Defizit nicht selbst tragen können. Diejenigen

Bahnen, die Nachweisen können, daß sie den Betrieb

selbständig aufrechterhalten können, sollen natürlich

nicht unter dieses Gesetz fallen.

Im Laufe der Verhandlungen haben die Abg.

Sever, Tomschik, Sailer und Janicki hinsichtlich
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der burgenländischen Bahnen einen Antrag gestellt,

welcher lautet (liest):

„Dem § 3, Absatz 1, ist anzufügen:

Der Eintritt der österreichischen Bundesregierung

in eine aus Grund der ungarischen Gesetzgebung

erteilte Konzession ist nicht als eine Konzessionierung

auf Grund der österreichischen Gesetzgebung auf¬

zufassen."

Dieser Antrag wurde von der Mehrheit des

Ausschusses abgelehnt, weil die Annahme desselben

die Aufhebung bereits rechtsgültig vollzogener

Regierungsakte bedeuten würde.

Ein Minderheitsantrag des Herrn Kollegen

Lomschik u. Gen., der sich mit der Übernahme des

Personals der Sulmtalbahn und der Lokalbahn

Kühnsdorf—Eisenkappel durch den Wirtschaftskörper

„Österreichische Bundesbahnen" befaßt, wurde eben¬

falls abgelehnt, und zwar hauptsächlich aus dem

Grunde, weil er eine autonome Angelegenheit der

Bundesbahnen betrifft.

Ich erlaube mir nun, den Antrag zu stellen, das

vorliegende Bundesgesetz im Sinne der Beschlüsse

des Finanz- und Bndgetausschusses anzunehmen und

den Minderheitsantrag abzulehnen.

Sailer: Hohes Haus! Die Beratung über den

vorliegenden Gesetzentwurf gibt uns Vertretern des

Burgenlandes wieder Gelegenheit, zu den Eisen¬

bahnfragen des Burgenlandes Stellung zu nehmen.

Wir haben im Burgenland eine Hauptbahn, das

ist eine Bundesbahnlinie, die zirka 30 Kilometer

lang ist und von Bruckneudorf bis zur Landes¬

grenze bei Hegyeshalom geht.

Dann gibt es Privathauptbahnen. Eine dieser

Privathauptbahnen ist die 26 Kilometer lange Linie

von Wiener Neustadt bis zur Landesgrenze bei

Loipersbach-Schattendorf. Diese Linie ist Eigentum

der Tonan-Save-Adria-Eisenbahngesellschaft. Der

Betrieb auf dieser Linie wird von der Bundes¬

bahndirektion Südwest mit österreichischem Bundes¬

bahnpersonal geführt. Dann besteht eine zweite

Privathauptlinie. Das ist die ehemalige Ungarische

Westbahn von Graz—Fehring bis zur Staatsgrenze

bei Mogersdorf—St. Gotthard im südlichen Burgcn-

land. Der Sitz dieser Aktiengesellschaft ist in Buda¬

pest. Die Länge dieser Linie im Burgenland beträgt

zirka 18 Kilometer. Der gesamte Betrieb wird von

der Direktion Südwest mit Bundesbahnpersonal

geführt. Eine dritte Hauptprivatbahn ist die Linie

der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Bahngesellschaft von

Ebenfurth bis zur Staatsgrenze zwischen Baum¬

garten und Ödenburg. Die Länge dieser Bahnlinie

im Burgenland beträgt zirka 30 Kilometer. Der

Betrieb auf dieser Bahn wird zur Gänze mit

Privatbahnpersonal der Bahngesellschaft geführt. Die

in den burgenländischen Bahnstationen stationierten

Bediensteten der Gesellschaft find österreichische

Staatsbürger. Der gesamte Lokomotivfahrdienst sowie

der Zugbegleitungsdienst wird von Ödenburg aus

mit ungarischeni Personal bestritten. In den Be¬

stimmungen über die Konzesfionserteilung heißt es

jedoch, daß für den Betrieb der Linie nur Be¬

dienstete verwendet werden dürfen, die österreichische

Staatsbürger sind.

Neben diesen Hauptbahnlinien gibt es im Burgen¬

land Privatbahnen niederer Ordnung. Eine dieser

Privatbahnen ist die Lokalbahn Preßburg—Pern-

dorf—Ödenburg von der Landesgrenze zwischen

Preßburg-Kittsee bis Wulkaprodersdorf mit der

Seitenlinie von Schützen am Gebirge nach St. Marga-

rethen-Rust. Die Gesamtlänge dieser Linie beträgt

67 Kilonieter. Eine Konzession ivurde bisher an

die Gesellschaft, die ihren Sitz in Budapest hat,

nicht erteilt. Den Betrieb führt die Direktion Nordost

mit österreichischem Bundesbahnpersvnal. Eine zweite

Linie ist die Lokalbahn Neusiedl am See nach

Pamhagen zur Staatsgrenze. Diese Linie ist Eigen¬

tum der Neusiedler Seebahn-Akticiigesellschafl; die

Linie ist zirka 40 Kilometer lang. Der Sitz dieser

Neusiedler Seebahn-Aktiengesellschaft ist ebenfalls in

Budapest. Eine weitere Linie ist die Lokalbahn

Pinkafeld—Rechnitz, die Eigentum der Steinamanger-

Pinkafelder Lokalbahnakticngesellschaft und zirka

38 Kilmneter lang ist. Der Sitz dieser Gesellschaft

ist ebenfalls in Budapest. Dann ist die Lokalbahn

Friedberg—Pinkafeld, die Eigentum der Lokalbahn-

Aktiengesellschaft Fürstenfeld—Hartberg—Neubau ist.

Der Sitz dieser Bahn ist in Graz, die Länge dieser

Bahnlinie beträgt 16 Kilometer. Dann haben wir

noch eine Lokalbahn Oberwart—Oberschützen, Eigen¬

tum der Lokalbahn-Aktiengesellschaft Oberwart—Ober¬

schützen. Die Länge der Bahn beträgt 9 Kilometer,

Sitz der Gesellschaft ist Budapest. Dann ist die

Lokalbahn Strem—Güssing, Eigentum der Lokal¬

bahn-Aktiengesellschaft Strem—Güssing, Länge der

Bahn 8 Kilometer, Sitz der Gesellschaft ebenfalls

in Budapest. Die Bctriebsführung erfolgt durch die

Direktion Südwest mit Bnudesbahnpersonal. Dann

ist die Lokalbahn Ödenburg—Güns, Eigentum der

Ödenburg-Günser Vizinalbahn-Aktiengesellschaft, mit

dem Sitz in Ödenburg, und die Lokalbahn Ober-

loisdorf—Lutzmannsburg, mit dem Sitze in Buda¬

pest. Beide Lokalbahnen haben eine Länge von

55 Kilometer.

Das sind die Bahnlinien im Burgenland. Hieraus

ist ersichtlich, daß wir außer der einen Strecke von

Bruck an der Leitha bis zur ungarischen Staats¬

grenze lauter Privatbahnen haben, die zürn größten

Teil ungarische Bahnen sind, wo deren Verwaltung

in Budapest ihren Sitz hat.

Interessant ist, wenn ich vergleiche, wie lange die

Linien der Privatbahncn und die der Bundes¬

bahnen in den einzelnen Bundesländern und im
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Burgenlande sind. Das Verhältnis der Bundes¬

bahnen zu den Privatbahnen ist laut Wirtschafts-

statiftischem Jahrbuch 1927 60 zu 40, das heißt

60 Prozent Bundesbahnen, 40 Prozent Privat¬

bahnen. Im Burgenlande ist das Verhältnis um¬

gekehrt, 90 Prozent Privatbahnen und nur 10 Prozent

Bundesbahnen. Wir haben im Burgenlande 26 Kilo¬

meter Bundesbahnen und 224 Kilometer Privat¬

bahnen. In Niederösterreich ist das Verhältnis

folgendes: Bundesbahnen 1148 Kilometer, Privat-

bahncn 1000 Kilometer; in Oberöstcrrcich Bundes¬

bahnen 780 Kilometer, Privatbahnen 217 Kilo¬

meter; in Salzburg haben wir 298 Kilometer

Bundesbahnen und keine Privatbahnen usw. Aus

diesem Vergleich wird das Mißverhältnis so recht

klar, wie es noch heute mit den Bahnen im Burgen¬

lande gegenüber den anderen Bundesländern steht.

Von den 224 Kilometern Privatbahnen im Burgen¬

lande kommen allein 330 Kilometer auf die

Raab-Oedenburg-Ebenfurter Linie, deren Sitz sich

ebenfalls in Budapest befindet. Dieses hier in

Ziffern ausgedrückte Mißverhältnis begründet es,

warum in diesem hohen Haus und auch im Finanz¬

ausschuß seit Jahren die Verstaatlichung der burgen-

ländiichcu Bahnen und die Übernahme der in aus¬

ländischem Besitz befindlichen Bahnen durch den

österreichischen Staat verlangt wird.

Ich möchte aber das Unleidliche der Bahnver-

hältniffe im Burgenlande auch von einer anderen

Richtung aus beleuchten, von den Tarifen, den

Frachtsätzen ausgehend. Vom Pullendorfer Bezirk

müssen die Frachten nach Wien oder nach irgend¬

einer anderen Station im Burgenlande oder in

Altöstcrreich über Ödenburg gehen, da es eine

direkte Verbindung mit diesem Bezirke nicht gibt,

eine Sache, die ja bekannt ist und schon wiederholt

besprochen wurde. Wie hoch ist nun die Fracht über

die paar Kilometer Ödenburger Gebietes im Ver¬

gleich zur Fracht im Gebiete der Bestimmungs¬

station ? Einige Ziffern über die Tarifsätze pro

100 Kilogramm für einige wichtige Güter von

Oberpullendorf nach Wien Matzleinsdorf und

daneben die Tarifsätze einiger Strecken der Bundes¬

bahnen mit ungebrochener Tarifierung: Brennholz,

ein sehr wichtiger Artikel, der aus dem Pullendorfer

Bezirk stark exportiert wird, kostet von der Station

Oberpullendorf nach Wien Matzleinsdors 88 g pro

100 Kilogramm, für 124 Kilometer Bundesbahnen

nur 64 g. Im Burgcnlande ist daher der Tarif um

36 Prozent höher als auf den Strecken der Bundes¬

bahnen. Für Schnittholz ist der Tarifsatz von Ober¬

pullendorf bis Matzleinsdors 128 g über die

Ödenburger Strecke, auf den Bundesbahnen für

dieselbe Entfernung 109, also eine Verteuerung um

18 Prozent. Schotter, ein sehr wichtiger Export¬

artikel aus diesem Bezirk: Tarifsatz über Ödenburg

62, Bundesbahn 44, eine Verteuerung um 41

Prozent. Milch, einer der wichtigsten Ausfuhrartikel

des Pullendorfer Bezirkes — es geht sehr viel

Milch nach Wien —: Tarifsatz über Ödenburg 185,

dieselbe Strecke Bundesbahn, ungebrochene Tari¬

fierung, 92, eine Verteuerung der Fracht um 101

Prozent. Getreide: Frachtsatz über Ödenburg 188,

Bundesbahn 112, eine Verteuerung um 64 Prozent.

Dabei heißt es in einen! Zusatzartikel des Venediger

Abkommens (liest): „Für den Fall, daß infolge der

Volksabstiunuung die Stadt Ödenburg und ihre

Umgebung Ungarn zufallen sollten, verpflichtet sich

die ungarische Regierung, Österreich alle nötigen

Erleichterungen für den Personen- und Waren¬

grenzverkehr auf den Eisenbahnen, welche die Stadt

und ihre Umgebung durchkreuzen, zu gewähren."

Es ist wahrscheinlich den Bemühungen der öster¬

reichischen Regierung bis jetzt nicht gelungen, zu

bewirken, daß den im Venediger Abkommen fest¬

gelegten Versprechungen Rechnung getragen wird.

Sonst wäre es unmöglich, daß für einen Artikel

wie Milch — ein Volksnahrungsmittel wie kein

anderes — die Frachtsätze doppelt so hoch sind wie

auf einer Bundesbahnstrecke. Ähnliche Frachtunter¬

schiede bestehen bei allen Gütern aus dem mittleren

Burgenlande, aus dem Pullendorfer Bezirk nach

allen Stationen des Burgenlandes und der übrigen

Bundesländer. Unter diesen höheren Frachtsätzen

leiden nicht nur die Konsumenten in den Städten,

denen das Produkt verteuert wird, sondern auch die

Produzenten iin Pullendorfer Bezirk, und es ist

daher begreiflich, daß immer und immer wieder das

Verlangen an die Regierung gestellt wird, endlich

einmal Abhilfe zu schaffen, damit man die Güter

nicht über fremdes, über das Ödenburger Gebiet

transportieren muß.

Herr Minister Schürff hat wiederholt hier im

Hause und im Finanzausschuß erklärt, daß wir,

besonders was die Führung der Bahnlinie Eben-

furth—Ödenburg—Raab, der Raaber Bahnlinie,

anbelangt, eine gewisse Sicherung dadurch haben,

daß in Eiscnstadt eine österreichische Betriebsleitung

errichtet wurde, so daß eine gewisse Gewähr dafür

gegeben ist, daß die Bahn im österreichischen Sinne

verwaltet wird. Ich habe Informationen, wonach

auch heute noch alle Personalfragen, ja auch der

Fahrplan, der Unter- und Oberbau von Ödenburg

aus verwaltet werden und die Aufsichtsbeamten, die

Oberbcamten aus Ödcnburg hereinkommen, so daß

also die Verwaltung dieser Bahn vornehmlich im

Auslande und nicht — wie uns immer versichert

wird — bei der österreichischen Betriebsleitung in

Eisenstadt liegt.

Unser Verlangen war immer: Verstaatlichung. Über¬

nahme dieser Bahnen, Ausbau dieser Sackbahnen, die nur

in einen Teil des Burgenlandes hineinreichen und nicht

an die österreichische Grenze gehen, nicht mit den öster¬

reichischen Bahnen verbunden sind. Und eine zweite
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unserer Forderungen ist immer dahin gegangen,

solange die Bahnen noch nicht im österreichischen

Besitze sind, doch wenigstens zu trachten, daß auf

diesen Bahnen österreichisches Personal beschäftigt

wird. In der Finanzausschußsitzung am Freitag

letzter Woche hat der Herr Minister Schürff auf

meine Anfrage erklärt, es gäbe bei der Raab-

Ödenburg-Ebenfurther Linie nur mehr fünf Aus¬

länder als Eisenbahnangcstellte, davon seien vier

Ungarn und ein Kroate, und die fünf Leute seien

deshalb noch nicht aus der Dienstleistung im Burgen¬

land entfernt worden, weil ihre Gesuche um Ver¬

leihung der österreichischen Staatsbürgerschaft noch

nicht erledigt sind. Ich habe mich nun in der Sache

eingehendst informiert und bin zu der Überzeugung

gekommen, daß sich der Herr Minister Schürff irrt.

Das, was er sagt, trifft bei zwei Dienstgruppen zu,

beim Bahnhofdienst und beim Streckenleitungsdienst.

Nicht trifft es aber zu bei den Heizern, Lokomotiv¬

führern usw. (Bundesminister Dr. Schürff: Das

habe ich ja zugegeben, iveil das gar nicht anders

zu machen ist!) Ich habe hier, Herr Minister, eine

Aufstellung, wonach 32 ungarische Beamte der

Raab-Ödenburger Linie, die in Ungarn zu Hause

sind, in Ödenburg und Österreich Dienst machen,

aber nicht untergeordnete Leute, Streckenarbeiter,

Schaffner oder dergleichen, sondern Abteilnngschefs,

Streckenleitungsvorstände, Streckenleiter, Stellver¬

treter, Kanzleibeamte, Verkehrskontrollore, Heizhans-

und Werkstättenchefs usw. — 32 Menschen, die also

der Kopf dieser Bahnverwaltung sind, im Auslande

wohnen, ungarische Staatsbürger sind und auf der

Raab-Ödenburger Bahn im Burgenlande Dienst

machen. Dann gibt es, Herr Minister, 8 ungarische

Staatsbürger, die im Burgenland wohnen, aber

ungarische Staatsbürger sind, und die ebenfalls auf

dieser Linie Dienst machen, Bahnmeister, Personen¬

kassier, Fahrtdienstleiter, Haltestellenleiter, Stations¬

vorstand usw. Dann habe ich eine Liste von

10 Leuten, das sind die ständig von Ungarn nach

Österreich fahrenden Zugbegleiter, Lokomotivführer

und Heizer. Wenn ich dazu noch die Seeuserbahn

nehme, die in der Verwaltung der Raab-Öden¬

burger Linie steht und nach Neusiedl zum See geht,

so konime ich zu folgendem Resultat: 39 Mann

Ausländer — ungarische Staatsbürger — auf der

Seeuserbahn, und zwar Lokomotiv- und Zugbe¬

gleiter, dann 33 Mann nicht eingebürgerte Bedienstete,

dann wieder 9 Mann nicht eingebürgerte Be¬

dienstete und 32 Direktionsbcamte und Vorgesetzte,

zusammen 113 ausländische Staatsbürger. Ich muß

sagen, ich war sehr erstaunt, als ich dieses Resultat

bekommen habe, nachdem der Herr Minister Schürff

in der Sitzung des Finanzausschusses erklärt hat,

daß es nur mehr 5 Leute gäbe. Jeder Dienst auf

der Raab-Ödenburger Linie, sei cs welcher Dienst

immer, kann nur von einen: österreichischen Staats¬

bürger versehen werden. Das ist ein berechtigtes

Verlangen. Der Herr Minister Schürff, beziehungs¬

weise sein Ministerium hat wiederholt Erlässe hinaus¬

gehen lassen — das hat er in der Sitzung des

Finanzausschusses zugegeben —, die dahin gelautet

haben, daß die ausländischen Bediensteten entweder

die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben müssen

oder aus dem Dienstverhältnis zu entlassen, nach

Ungarn zurückzuversetzen sind. Ich habe gar kein

Recht, daran zu zweifeln, daß es dem Herrn Minister

ehrlich darum zu tun war, mit den: Übel Schluß

zu machen, daß auf Bahnen, die in Österreich liegen,

Ausländer Dienst machen. Es wird aber seinen

Erlässen nicht Genüge geleistet. Die Herren, die

diese Bahn verwalten, und auch die Herren der

österreichischen Betriebsführung in Eisenstadt machen,

was sie wollen, und tragen den Forderungen des

Ministeriums absolut nicht Rechnung, sonst wäre es

nicht möglich, daß noch heute auf der Raab-Öden¬

burger Bahn 113 Ausländer Dienst machen. Es

muß doch möglich sein, für die Dienste des Ab¬

teilungschefs, des Streckenleitungsvorstandes, der

Streckenleiter, Verkehrschefs und Verkehrsbeamten usw.

österreichische Staatsbürger zu finden; es müssen

doch keine Magyaren sein. Es war seit 1922 Zeit

genug, Leute, die österreichische Staatsbürger sind,

heranzuziehen, damit sie dort den Dienst versehen

und die ungarischen Staatsbürger sukzessive nach

Ungarn hinüber zu versetzen oder aber sie zu ver¬

anlassen, die österreichische Staatsbürgerschaft zu

erwerben. Ich habe dem Herrn Minister Schürff

sowohl im Finanzausschuß als auch in diesem hohen

Hause schon oft gesagt, daß es widersinnig ist, bei

einem so ungeheuren Stand von Arbeitslosen, wie

wir ihn in Österreich leider verzeichnen müssen, den

Zustand zn dulden, daß soundso viele Leute, die

ungarische Staatsbürger sind, Dienst machen, anstatt

Arbeitslose, die österreichische Staatsbürger sind,

unterzubringen.

Nun, hohes Haus, zn dem Gesetze selbst. Das

Bundesgesetzblatt Nr. 387 enthält eine Kundmachung

des Bundesniinisteriums für Handel und Verkehr

vom 7. Juli 1923, betr. den Eintritt der

österreichischen Bundesregierung in die der Aktien¬

gesellschaft der „Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisen¬

bahn" erteilte Konzession, die davon spricht, daß hin¬

sichtlich der erteilten Konzession für die aus öster¬

reichischem Gebiete gelegene Teilstrecke dieser voll-

spurigen Eisenbahn besondere Bestimmungen getroffen

werden. Da heißt es im ersten Absatz, daß die

österreichische Regierung, (liest): „in die erteilte

Konzession zum Bau und Betrieb einer Lokomotiv-

eisenbahn ersten Ranges von Raab über Ödenburg

in der Richtung von Ebenfurth bis zur Landesgrenze

hinsichtlich der auf österreichischem Gebiete gelegenen

Teilstrecke mit der Maßgabe eingctreten ist, daß

diese Konzession für die genannte, nunmehr eine öfter-
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reichische Eisenbahn darstellende Teilstrecke nach¬

stehenden Wortlaut erhält."

Im Z 9, Absatz 2, heißt es (liest): „Der Bundes¬

verwaltung bleibt das Recht Vorbehalten, den Betrieb

der konzessionierten Eisenbahn wann immer zu über¬

nehmen und während der restlichen Konzessionsdauer

auf Grund eines niit der Gesellschaft im Sinne des

Artikels XVIII des Gesetzes vom 8. August 1910,

R. G. Bl. Nr. 149, zu vereinbarenden Betriebs¬

vertrages für Rechnung der Gesellschaft zu führen."

Es ist also in dieser Kundmachung des Bundes¬

ministeriums für Handel und Verkehr in 8 9,

Absatz 2, vorgesehen, daß die Bundesregierung diese

Bahn übernehmen könne.

Im 8 14 heißt es (liest): „Die Bundesverwal¬

tung behält sich das Recht vor, die konzessionierte

Eisenbahn jederzeit unter den nachstehenden Bestim¬

mungen einzulösen:" — jetzt folgen die Bestim¬

mungen.

Im Punkt 7 des 8 14 heißt es: „Der Beschluß

» der Bundesverwaltung auf Ausübung des Einlösungs¬

rechtes, die stets mit dem Beginn des Kalender¬

jahres stattzufinden hat, wird der Bahnunternehmung

spätestens bis zum 31. Oktober des unmittelbar

vorausgehcnden Jahres in Form einer Erklärung

mitgeteilt werden. In dieser Erklärung wird bestimmt

werden" — und nun folgen unter a), b) und c)

die im Gesetz enthaltenen Spezifizierungen. Unter¬

schrieben ist diese Kundlnachung von Herrn Minister

Schürff.

Die Regierung hat von ihrem Rechte nicht Ge¬

brauch gemacht, obwohl die burgenländischen Ver¬

treter, man kann sagen, ohne Ausnahme, ob sie dieser

oder jener Partei angehören, weil es ein Verlangen

des ganzen burgenländischen Volkes ist, seit Jahren

die Übernahme dieser Bahn, besonders der Raab-

Ödenbnrger Linie, also der Hauptlinien, durch den

Staat, beziehungsweise die Bundesbahnverwaltung

verlangen.

Jni Finanzausschuß hat Herr. Minister Schürff

die Nichtübernahme damit begründet, daß die Re¬

gierung aus staatsfinanziellen Gründen nicht in der

Lage gewesen ist, den: Verlangen des Hauses und

des burgenländischen Volkes Rechnung zu tragen. Das

heißt, die Regierung hat für die Übernahme und

Einlösung der Raab-Ödenburger Linie bis jetzt

kein Geld gehabt. Hohes Haus, ich will heute keine

Rekriminationen erheben und meinen Blick nicht in

die Vergangenheit zurückschmeifen lassen, uni zu sehen,

wie viel Geld unnützerweise im Laufe der letzten

Jahre vertan wurde; aber ein Bruchteil dessen, was

da verausgabt wurde, hätte genügt, um einer wirt¬

schaftlich und politisch so wichtigen Forderung des

Burgenlandes Rechnung zu tragen. Ich kann deni

Herrn Minister Schürff sagen, daß wir das Argu¬

ment, daß die Bahn bisher aus staatsfinanziellcn

Gründen nicht übernommen werden konnte, weil im

Budget die Unterbringung der notwendigen Mittel

nicht möglich war, nicht zur Kenntnis nehmen

können.

Wenn ich von den burgenländischen Bahnen spreche,

von den Zuständen auf diesen Bahnen, von der

Tatsache, daß die Besitzer dieser Bahnen Ausländer

sind, daß die Bahnverwaltungen im Auslande sind

— ich darf daran erinnern, daß trotz der Versiche¬

rung des Ministers ein großer Teil der Leute, die

auf diesen Bahnen Dienst machen, ungarische Staats¬

bürger sind —, wenn ich also das geißle, was

so widersinnig und unnatürlich ist, so bin ich

natürlich weit enffernt davon, zu sagen, daß im

Burgenlande seit der Landübernahme nichts ge¬

schehen wäre und keine Fortschritte zu verzeichnen

seien. Ich weiß ganz genau, daß, wenn das Burgen¬

land als Teutschwestungarn heute noch bei Ungarn

wäre, dieselben asiatischen Zustände heute herrschen

würden wie damals und daß für das deutsche Volks¬

tum im Burgenlande nichts geschehen wäre. Wenn

heute trotz der Armut des Landes und trotz der

wirtschaftlichen Schwäche des Landes mit aller Kraft

daran gearbeitet wird, die Straßen auszubauen, und

auf diesem Gebiete wirklich Beachtenswertes geleistet

wurde, wenn wir sehen, daß Spitäler ausgebaut werden,

daß in den Bezirken, in denen kein Spital gewesen ist,

Spitäler entstanden sind aus privaten Mitteln, aus

Mitteln des Landes und der Gemeinden usw., wenn

wir sehen, daß viele Gemeinden darangehen, ihre

Schulen auszubaucn, damit sie westeuropäischen Be¬

griffen gleichkommen, wenn wir das alles sehen, so

wäre es ja ein Unding, zu erklären, daß nicht

wesentliche Fortschritte der Angleichuug an West¬

europa vor sich gegangen sind. Das Land, die Ge¬

meinden, das Volk selbst, bis zu einen! gewissen

Grade auch der Bund haben mitgeholfen, daß es

auf diesen Gebieten vorwärtsgegangen ist. Wir haben

heute im Burgenlande einen Fremdenverkehr, der

nicht wäre, wenn dieses Dcutschwestungarn noch bei

Ungarn wäre. Es beginnt sich auch langsam die

Not zu lindern und hie und da auch ein gewisser

Wohlstand einzunisten, es ist die Kreditfrage im

Burgenlande gelöst, es ist also vormärtsgegangen.

Mir Sozialdemokraten sind die letzten, die sagen

würden, es wäre heute nicht besser als ini Jahre

1921. Und das begreift auch jeder Burgenländer.

Ich meine, kein Burgenländer — vielleicht einige

wirkliche Magyaren, aber sonst kein Burgenländer —

sehnt sich zurück nach Ungarn, weil ihm der

große Fortschritt, auf allen Gebieten klar vor Augen

tritt, insbesondere auf dem kulturellen und wirtschaft¬

lichen Gebiete, der eingetreten ist, seitdem das

Burgenland zu Österreich gehört. Aber, hohes Haus,

was das Kapitel Bahnen anbelangt, so hat die

Regierung — ich bin davon überzeugt und spreche

cs hiemit aus — viel vernachlässigt, viel versäumt;

mehr hätte sie tun sollen. Es könnte heute, nachdeni
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das Burgenland sieben Jahre bei uns ist, doch schon

einige Bahnen eingelöst und im Besitze des Staates

sein, der Bundesbahnverwaltung einverleibt worden

sein. Der Zustand, daß nach sieben Jahren der Einver¬

leibung des Burgenlandes mit Ausnahme einer ein¬

zigen Bahn noch alles im ungarischen Besitz ist,

hätte wenigstens zum Teil beseitigt werden können.

Wenn man noch so sachlich bleiben will, so muß man

das als einen Zustand bezeichnen, der zur schärfsten

Kritik herausfordert. Die Regierung muß sich dazu

bequemen, Mittel beizustellen, damit wenigstens der

Anfang mit der Verstaatlichung der Bahnen im

Burgenland gemacht werden kann.

Zu dem Gesetzentwurf, wie er dem hohen Hanse

vorliegt, haben die Sozialdeniokraten im Finanz¬

ausschuß ein Minoritätsvotnm angemeldet, nachdem

der Antrag, den sie gestellt haben, der Antrag

Sever, im Ausschüsse abgelehnt worden ist. Der

Antrag besagt, daß dem 8 3, Absatz 1, anzusügen

sei (liest): „Der Eintritt der österreichischen Bundes¬

regierung in eine aus Grund der ungarischen Ge¬

setzgebung erteilte Konzession ist nicht als eine Kon-

zejsionierung auf Grund der österreichischen Gesetz¬

gebung aufzufassen."

Der Herr Minister hat in der Finanzausschuß-

sitzung erklärt, daß es ihm unmöglich sei, diesen,

Antrag seine Zustimmung zu geben. Wir meinen

aber, daß die Annahme dieses Antrages eine

Sicherung für die Zukunft sei, damit der Verstaat¬

lichung im gegebenen Falle nicht unerwartete

Schwierigkeiten entgegenstehen. Ich würde das hohe

Haus bitten, daß es diesem Minoritätsantrag zu-

stimmc, zur Sicherung für eine spätere Zukunft,

wenn die Bahnen übernommen werden sollen.

Ich möchte zum Schlüsse noch einmal sagen, daß

die 133 ungarischen Staatsbürger, die auf der

Raab-Ödenburger Linie noch Dienst machen, ent¬

fernt werden müssen. Ich meine, es steht nirgends

geschrieben, daß ein Abteilungsvorstand oder Strecken¬

leiter nicht vom österreichischen Bnndesbahnpersonal

genommen werden kann, daß die zeitlebens ungari¬

sche Staatsbürger bleiben müssen. Gerade der Herr

Minister Schürst hätte alle Ursache, die Fremd¬

nationalen in, Burgenlande auszuschalten.

In letzter Linie möchte ich auch heute wieder

mit allem Nachdruck darauf Hinweisen, daß das

burgenländische Volk ernstlich erwartet, daß die

Regierung in den nächsten Bundesvoranschlag die

entsprechenden Mittel einstelle, damit mit der Ver¬

staatlichung und Übernahme der ausländischen

Bahnen in, Burgenlande endlich Ernst gemacht wird.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Bundesminister, für Handel und Verkehr

Dr. Schürff: Hohes Haus! Die Behandlung dieses

Berichtes des Finanz- und Bndgetausschusses gibt

mir Gelegenheit, nicht bloß zu dem hier in Ver¬

handlung stehenden Gegenstand einige Bemerkungen

zu machen, sondern auch ans die Ausführungen

meines sehr geehrten Herrn Vorredners zurückzu¬
kommen.

Hohes Haus! Der Gesetzentwurf, den Ihnen der

Herr Berichterstatter zur Annahme empfohlen hat,

stellt in seinem ersten Teile eine weitere Etappe

ans den, Wege dar, eine Reihe von heute noch im

Privateigentum stehenden, wenn auch bereits von

der Unternehmung Österreichische Bundesbahne»

betriebenen Eisenbahnlinien in Österreich in das

volle Eigentun, des Bundes zu überführen. Es

handelt sich hiebei vor allem um die sogenannten

Pachtbahnen, die gegenwärtig schon von den Bundes¬

bahnen aus deren eigene Rechnung gegen Entrichtung

einer ein für allemal bestimmten, daher in der Folge

von den Ertragsverhältnissen der Eisenbahnlinie

völlig unabhängigen Pachtrente an die Eigentums¬

gesellschaft betrieben werden, hinsichtlich welcher

Linien daher die Unternehmung Österreichische

Bundesbahnen heute schon das volle Unternehmer¬

risiko selbst trägt. Zu diesen Bahnen gehören bei¬

spielsweise die Gruppe der niederösterreichischen

Landesbahncn, die Mittenwaldbahn und mehrere

andere. Bei allen dieien war die Pachtung schon

seinerzeit nur als der Vorläufer der konzessions-

mäßigen Einlösung gedacht, weil letztere sich im

Zeitpunkte der Pachtung lediglich infolge gewisser

praktischer Schwierigkeiten damals noch nicht ver¬

wirklichen ließ. Die tatsächliche Einlösung dieser

Eisenbahnlinien bedeutet daher nichts anderes als

den letzten Schritt in einer schon vor längerer Zeit

eingeleiteten Aktion.

Die zweite Gruppe von Bahnen, die von dem

Gesetze erfaßt werden, sind jene, die eine staatliche

Ertragsgarantie oder eine Betriebskostenstundung

genießen und diese Znschußpflicht des Bundes schon

seit jeher in einem derartigen Ausmaße in Anspruch

nehmen mußten, daß sie kraft dieser ihrer Ver¬

schuldung an den Bund eine eigene selbständige

Existenzberechtigung eigentlich schon längst eingebüßt

haben. Auch bei diesen Bahnen stellt sohin die kon¬

zessionsmäßige Einlösung, an die nunmehr ge¬

schritten werden soll, nur deu organischen Schluß

ihrer bisherigen Entwicklung dar. Bahnen dieser

Art sind beispielsweise die Linien Mauthausen—

Grein, Schwarzenau—Zwettl, Kühnsdorf—Eisen¬

kappel, die Gailtalbahn und andere mehr.

Der Bestand aller dieser vorbezeichncten Bahn-

unter,, chinu„gen als formell selbständiger Aktien¬

gesellschaften hat dem Bunde nicht nur die schon

von dem Herrn Berichterstatter aufgezeigten nam¬

haften und als unproduktive Aufwendungen zu

bezeichnenden Verwaltnngskosten, sondern auch eine

erhebliche Menge vollständig nutzloser administrativer

Arbeit verursacht; diesem Zustande ein Ende zu

setzen, liegt daher nich, nur im staatsfinanziellei.
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Interesse, sondern ist auch ein Gebot der Verwaltungs-

Vereinfachung.

Besonders hervorheben möchte ich, um allfälligen

Mißdeutungen der mit dem Gesetze verfolgten Ab¬

sichten vorweg zu begegnen, daß dieses Gesetz

durchaus nicht dem Bunde etwa ein neues ihm

bisher noch nicht zugestandenes Recht gegenüber den

Konzessionsinhabern der in Betracht kommenden

Eisenbahnen schafft und dadurch die Rechtsstellung

der letzteren verschlechtert; auch ohne das vorliegende

Einlösungsgesetz hat der Bund gemäß den den

einzelnen Eisenbahnunternehmungen ans Grund des

Eisenbahnkonzessionsgesetzes vom Jahre 1854 er¬

teilten Konzessionen das Recht, die Linien der

einzelnen Privatbahngesellschnften jederzeit gegen

Leistung einer in den einzelnen Konzessionen näher

bestimmten Vergütung einzulösen; durch die gegen»

wärtige Gesetzesvorlage wird vielmehr die Rechis-

stellung der Eisenbahngesellschaften und der Aktionäre

eher verbessert, und zwar insofern, als durch die

ausdrückliche Anordnung der Valorisierung der Ein-

lösnngsrenten, wie sie 8 1 des Gesetzes ausspricht,

ihr Anspruch ans Rückerstattung des Aktienkapitals

in aufgewcrteter Höhe außer Zweifel gestellt wird.

Daß der Bund an die Einlösung der einen oder

anderen Privatbahnlinie gegebenenfalls nicht schreiten

wird, wenn die betreffende Lokalbahnverwaltung

etwa durch Wechsel des Betriebsführers oder Über¬

gang zum Eigenbetrieb, unter gleichzeitiger Vorsorge

für eine Entlastung des Bundes von der von ihm

übernommenen Zuschnßpflicht die Verstaatlichung

vermeiden will, habe ich bei der Beratung der

gegenwärtigen Gesetzesvörlage int Finanz- und

Budgetausschuß im Namen der Bundesregierung

bereits ausdrücklich erklärt.

Besondere Bedeutung muß ich den Bestimmungen

der Vorlage beimessen, die dem Bunde die Möglichkeit

der nötigen Vorkehrungen für die Sicherstellung des

Betriebes von burgenländischcn Privalbahnlinien an

die Hand geben sollen. Bei der Landnahme des

Burgenlandes durch Österreich haben wir dort außer

zwei kurzen Staatsbahnstrecken und einem Teilstück

der Südbahn acht Privatlokalbahnlinien angetroffen,

deren Eigentümer ungarische Aktiengesellschaften waren

und auch gegenwärtig noch sind. Während sich der

Übergang der Staatsbahnstrecken und der Südbahn¬

linie in den österreichischen Betrieb mehr minder

von selbst und glatt vollzog, hat die Überführung

eines großen Teiles der erwähnten acht Privat¬

bahnlinien in den österreichischen Betrieb erheblichen

Schwierigkeiten begegnet. Diese Bahnen verfügten

vom Zeitpunkte der Vereinigung des Burgenlandes

mit Österreich an über keine Konzessionen mehr, da

die ihnen seinerzeit von dem Königreiche Ungarn

erteilten Eisenbahnkonzessionen in Österreich nicht

als Konstitutivurkunden anerkannt werden können.

Solange sie aber nicht mit österreichischen Eisen¬

bahnkonzessionen ausgestattet werden, können sie nach

österreichischem Eiscnbahnrecht überhaupt nicht als

Eisenbahnunternehmnngen im rechtlichen Sinne an¬

gesehen werden. Der Erteilung österreichischer Eisen-

bahukonzessionen an diese Eisenbahngesellschaften

hinsichtlich ihrer nunmehr in Österreich gelegenen

Linien mußten naturgemäß, wie bei jeder Kon-

zessionierung einer Eisenbahn überhaupt, Verhand¬

lungen der Bundesregierung mit den. betreffenden

ausländischen Eisenbahngesellschaften über den Inhalt

und die Bedingungen der zu erteilenden Konzession

vorangehen. Während sich nun vier dieser aus¬

ländischen Privatlokalbahngesellschaften den ihnen

seitens der österreichischen Bundesregierung an¬

gebotenen Vorschlägen für die ihnen zu gewährende

Konzession angepaßt und auf dieser Grundlage eine

österreichische Eisenbahukvnzession für ihre burgen¬

ländischen Eisenbahnlinien erworben haben, konnte

mit den übrigen vier Gesellschaften eine Überein¬

stimmung über die wesentlichen Bestimmungen der

ihnen zu erteilenden österreichischen Eisenbahn-

konzessivn und des zwischen ihnen und der Unter¬

nehmung Österreichische Bundesbahnen abzuschließen¬

den Betriebsvertrages bisher nicht erzielt werden;

zwei dieser ausländischen Gesellschaften haben sogar

da§ im Staatsvertrag von Saint-Germain vor¬

gesehene Schiedsgericht des Völkerbundes zur

Bereinigung der zwischen ihnen und dem öster¬

reichischen Bunde schwebenden Meinungsverschieden¬

heiten angerufen. Die Tatsache, daß für die burgen¬

ländischen Strecken dieser vier ausländischen Privat¬

bahngesellschaften noch immer keine österreichische

Eisenbahnkonzession besteht, führt unter anderem auch

zu dem praktisch oftmals schwer empfundenen

Nachteil, daß eine Reihe österreichischer eisenbahn¬

rechtlicher Vorschriften auf diese Linien nicht zur

Anwendung gebracht werden kann, weil diese Vor¬

schriften das Vorhandensein einer Eisenbahnkonzession

voranssetzen. Diesem mit den Erfordernissen einer

geordneten Verwaltung in einem Rechtsstaate nicht

vereinbarlichen Zustande endlich ein Ende machen

zu können, ist der Zweck der einschlägigen Bestim¬

mungen im zweiten Teile des vorliegenden Gesetz¬

entwurfes; durch sie soll die Bundesregierung,

wofern nicht das schon erwähnte Schiedsgericht des

Völkerbundes in den Fällen, in denen es angerufen

wird, eine andere Regelung trifft, in den Stand

gesetzt werden, gegen eine im Verhältnis zu den

tatsächlichen Betriebsergebnissen der betreffenden

Lokalbahnen durchaus angemessene Barentschädigung

auch gegen den Willen der Eigentumsgesellschaften

den Betrieb der burgenländischen Linien dieser

Gesellschaften, der heute von der Unternehmung

Österreichische Bundesbahnen ohne eigentliche Rechts¬

grundlage nur als Geschäftsführung ohne Auftrag

besorgt wird, dieser Unternehmung in aller Form

Rechtens zu übertragen und weiters die volle und
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uneingeschränkte Anwendbarkeit aller österreichischen

eisenbahnrechtlichen Vorschriften auf alle burgen-

läudischen Eisenbahnlinien herbeizuführen. Dadurch

wird der Bund, beziehungsweise die Unternehmung

Österreichische Bundesbahnen diese Eisenbahnen auf

gesicherter Rechtsgrundlage fester als bisher in die

Hand bekommen und wirksamer als bisher einem

unangebrachten ausländischen Einflüsse aus diese

Linien entgegenarbeiten können.

Schon aus diesem Grunde, hohes Haus, hat die

Regierung allen Anlaß zu wünschen, daß dieser

Gesetzentwurf baldigst Gesetz werde.

Hohes Haus! Der Herr Abg. Sailer hat heute

im Anschluß an seine Ausführungen im Finanz- und

Bndgetausschuß neuerlich einige Fragen zur Er¬

örterung gebracht, die ich nnt einigen Bemerkungen

beantworten will. Bevor ich auf seine Fragen cin-

gehe, möchte ich zunächst im allgemeinen nur über

die möglichen Einlösungstermine der in Frage kom¬

menden Lokalbahnen hier einige Aufklärungen geben.

Der äußerste Termin, der für die Einlösung der

einen oder der anderen Bahn in Betracht kommt,

ist der 1. Jänner 1930, und zwar deswegen, weil

die einzelnen Konzessionsurkunden genauestens die

Fristen für eine derartige Maßnahme, die ziein-

lich lang sind, vorsehen, so daß also mangels

der notwendigen Zeit es im heurigen Jahre nicht

mehr möglich sein wird, eine derartige Einlösung

durchzuführen.

Der Herr Abg. Sailer hat auch den Wunsch

geäußert, daß eine ganze Reihe von burgcnläudischen

Lokalbahnen vom Bund eingelöst werden mögen.

Ich habe bereits im Ausschuß auf die Schwierig¬

keiten finanzieller Natur für die Erfüllung dieses

Wunsches hingewiesen. Er hat zur Bekräftigung

seiner Forderung angefiihrt, daß von den auf alt¬

österreichischem Boden bestehenden Eisenbahnen

60 Prozent Bundesbahnen und 40 Prozent Privat¬

bahnen seien, daß dagegen im Burgenland das Ver¬

hältnis wesentlich anders sei, daß dort nämlich

90 Prozent Privatbahnen und nur 10 Prozent

Bundesbahnen seien. An diesem Zustande ist natür¬

lich nicht der österreichische Bund schuld, da ja die

Bahnen in diesem Zustande übernommen werden

mußten und die Verhältnisse im bnrgenländischen

Teil des alten Ungarn nun einmal so waren. Das

Mißverhältnis zu beseitigen, wäre daher nur auf

die Art möglich, daß eine Einlösung dieser Bahnen

erfolgt.

Nun steht aber diese Forderung des Herrn Abg.

Sailer denn doch in einem zu scharfen Widerspruch mit

einer anderen Forderung, die er ebenfalls im Finanz-

und Budgetansschuß gestellt hat, nämlich mit jener

nach Erbauung neuer Bahnen tut Burgcnland. Wir

find der Meinung, daß die bestehenden Bahnen,

wenn auch nicht vollständig, so doch zum großen

Teile das Verkehrsbedürfnis in den betreffenden

Gebieten des Burgenlandes befriedigen und es viel

zweckmäßiger ist, das Geld, wenn es vorhanden ist,

statt für die Einlösung bestehender Bahnen, zur

Erbauung neuer Bahnen zu verwenden. (Lebhafte

Zustimmung.)

Für diesen Fall muß aber durch eine Lokalbahn-

vorlagc vorgesorgt werden. Ich habe auch den Aus¬

schuß ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß

die Einbringung einer Lokalbahnvorlage in diesem

hohen Haus zur Voraussetzung hat, erstens einmal

die Zustimmung der Bundesfinanzverwaltung, also

die Sicherheit, daß für ein derartiges Gesetz die

notwendige finanzielle Grundlage geschaffen werde,

und zweitens müssen als wesentliche Vorarbeiten

Verhandlungen zwischen dem Bundesministerium für

Handel und Verkehr und den einzelnen Landes¬

regierungen und Projektswerbern stattfinden. Ich

konnte dem Ausschuß genauestens darüber Aufschluß

geben, wie viele Projekte speziell für das Burgenland

bereits in Ausarbeitung begriffen sind, die zum

großen Teil aus Bundesmitteln und auch durch

Bundesorgane selbst durchgeführt werden.

Die Frage ist nur die: Wann kann die Lokal¬

bahnvorlage eingebracht werden? Diese Frage vom

finanziellen Standpunkte zu entscheiden, bin ich nicht

berufen. Ich will aber das hohe Haus nur auf¬

merksam machen, daß es sich hier nicht um jene

kleinen Beträge handelt, mit denen seitens der Ver¬

treter des einen oder anderen Landes gerechnet

wird, sondern daß hier natürlich die Gesamtsumme

der Kosten jener Lokalbahnen in Betracht konimt,

die auf dem Gesamtgebiet unseres Bundesstaates

durchgeführt werden müßten, eine Summe, die, will

man eine größere Zahl von Forderungen erfüllen,

500 Millionen, will man eine kleinere Anzahl

erfüllen, das heißt nur mindestens eine Lokal¬

bahn in jedem Bundesland durchführen, doch auch

200 Millionen Schilling ausmacht. Sie werden da¬

her begreifen, daß angesichts dieser Riesensummen

es denn doch notwendig ist, vorerst einmal die

Möglichkeit der Aufbringung dieser großen Mittel

zu prüfen, und daß die Ausarbeitung der Lokalbahn¬

vorlage erst in dem Moment erfolgen kann, in dem

von seiten des Bnndesministeriums für Finanzen die

ausdrückliche Erklärung erfolgt ist, daß der Bund

auch imstande ist, seinen Beitrag für diese Zwecke

zur Verfügung zu stellen.

Der Herr Abg. Sailer hat auf die Notwendigkeit

einer Tarifermäßigung für das Burgenland hin¬

gewiesen. Ich gebe zu, daß in dieser Richtung

Wünsche in der Vergangenheit vorgebracht wurden

und auch jetzt zur Diskussion stehen. Das Mini¬

sterium für Handel und Verkehr hat die vor¬

gebrachten Wünsche auch zur Grundlage von Ver¬

handlungen einerseits mit den Lokalbahngesellschaften,

anderseits, und zwar auf Grund des Venediger

Protokolls, mit Ungarn genommen. Wenn der Herr
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Abg. Sailer meint, daß es uns nicht gelungen sei, Er¬

mäßigungen zu erzielen, so kann ich demgegenüber

seststellen, daß solche Tarifermäßigungen bei den

Lokalbahnen und bei Ungarn tatsächlich erreicht

wurden, daß sie aber bei den Verhandlungen mit

Ungarn teilweise auf Widerstand gestoßen sind, da

Ungarn wohl gewisse Ermäßigungen gewährt, aber

zugleich erklärt hat, über das Maß der gebotenen

Ermäßigungen mit Rücksicht auf die eigenen Be¬

dürfnisse nicht hinausgehen zu können. Ein weiteres

Mittel als das der Verhandlungen mit Ungarn

steht uns nicht zur Verfügung. Wenn uns der Zeit¬

punkt gekommen scheint, wo wir neuerdings in solche

aussichtsreiche Verhandlungen eintreten können, werden

wir sicherlich auch diese Aufgabe zu erfüllen trachten.

Ich möchte aber nicht unterlassen, hier die Be¬

merkung zu machen, daß naturgemäß alle Er-

tnäßigungen, die bei privaten Lokalbahnen erreicht

werden, auf Kosten des Bundes gehen, weil sich

dadurch automatisch die Zuschußpflicht des Bundes

für diese Bahnen erhöht, so daß also auch letzten

Endes der Leidtragende aller dieser Ermäßigungen

wieder die Bundcsfinanzen sind.

Der Borwurf, daß die Betriebsleitung in Eiscn-

stadt eigentlich keinen rechten Wirkungskreis, be¬

ziehungsweise keine bedeutende Arbeit zu leisten habe

und daß von Ödenburg aus die Persvnalsragen

behandelt, der Fahrplan festgestellt und insbesondere

alle Oberbauten geleitet werden, gibt mir den An¬

laß, auch auf diese Fragen einzugehcn. Ich möchte

zunächst einmal feststellen, daß sich die Betriebs¬

leitung der Raab - Ödenburger Eisenbahn — das

kann ich hier offen sagen — bisher eifrig bemüht

hat, alle Wünsche und Forderungen, die von uns

an sie gestellt worden sind, zu erfüllen, und es ist

sicherlich nicht richtig, wenn behauptet wird, daß die

dortige Betriebsleitung oder der Repräsentant dieses

Unternehmens, der in Wien seinen Sitz hat, uns

kein Gehör gezeigt und keine entsprechenden Reformen

durchgesührt hätte. Ich mache aber darauf auf¬

merksam, daß gewisse Fragen von Ödenburg aus

behandelt werden müssen. So ist es selbstverständ¬

lich, daß ein Fahrplan nur im gegenseitigen Ein¬

vernehmen zustande kommen kann, daß er nicht von

Ödenburg aus diktiert, sondern nur gemeinsam mit

uns zustande gebracht werden kann. Die Oberbau¬

arbeiten werden nur projektmäßig, das heißt in der

Aufstellung der Projekte in Ödenburg eingeleitct,

während die Durchführung dieser Projekte aus¬

schließlich der Betriebsleitung in Eisenstadt zusteht,

die sie auch mit österreichischen Arbeitskräften durch¬

führt. Wenn Sie nun an mich die Frage richten,

warum die Ausarbeitung der Projekte in Ödenburg

erfolgt, so kann ich darauf antworten, daß nur der

Ödenburger Direktion die entsprechenden technischen

Kräfte zur Verfügung stehen und daß die Bahn¬

verwaltung im Interesse der Sparsamkeit diese

Arbeitsteilung vorgenommen hat. Die Personal¬

fragen werden ausschließlich von der Betriebsleitung

in Eisenstadt und insbesondere von dem Reprä¬

sentanten der Gesellschaft, dem Direktor de Martin,

behandelt. Herr de Martin hat bekanntlich seinen

Sitz in Wien.

Die Frage, die uns schon neulich beschäftigt und

die der Herr Abg. Sailer neuerdings zum Gegen¬

stand einer ausführlichen Beschwerde gemacht hat,

daß nämlich das Zugs- und Fahrpcrsonal ungarisch

sei, ist von mir im Ausschuß ausdrücklich beant¬

wortet worden. Ich habe offen zugegeben, daß das

Streckcndienstpcrsonal und das Stationspcrsonal

österreichisch ist, und habe ausdrücklich — ich habe

hier meine Aufzeichnung von damals — folgendes

gesagt: Dagegen ist das ZugK- und Fahrpersonal

in der Tat ungarisches Personal, und ich werde das

auch gleich erklären. Im Anschlußverkehr zwischen

zwei Staaten wählt sich in Kompensationsverhand¬

lungen der eine Staat diese Anschlußstation, der

andere jene. Wir haben zum Beispiel, um einen

konkreten Fall zu erwähnen, Lundenburg als An¬

schlußstation der Strecke Wien—Brünn. Bis Lunden¬

burg fährt unser österreichisches Personal, und zwar

weil es ausgeschlossen ist, an der Grenzstation unser

Personal schon vom Zuge absteigen und dafür

tschechisches Personal hinaufsteigen zu lassen. Das¬

selbe ist in Hegyeshalom der Fall, bis wohin unser

rein österreichisches Personal fährt. Ich konnte im

Ausschuß sogar mitteilcn, daß dieser Anschlußverkehr

zwischen Österreich und den Nachbarstaaten so ge¬

regelt ist, daß wir in der überwiegenden Mehrzahl

der Fälle ins Ausland fahren, während die Aus¬

länder nur in den wenigsten Fällen nach Österreich

hereinkommen. (Sever: Was ist es mit Wullca-

prodersdorf\ wo ein ungarischer Stationsvorstand

ist?) Ich bitte, Herr Kollege Sever. es wundert

mich, daß Sie von Ihrem Standpunkt aus jenen

österreichischen Staatsbürgern, die ungarischer Na¬

tionalität sind, es versagen, daß sie im Privat¬

verkehr ungarisch reden. (Sever: Nicht im Privat¬

verkehr I) Jni Privatverkehr! Wir haben durch ge¬

naue Erhebungen feststellen lassen, daß dies im

Dienste nicht geschieht, und die Betriebsleitung hat

es auch übernommen, die Betreffenden, wenn es Vor¬

kommen sollte, zur Rechenschaft zu ziehen.

Nun möchte ich dem hohen Hause aber auch

noch mittcilen, daß dieser Zustand bezüglich der

Anschlußstrccken und Anschlußstationen selbstverständ¬

lich auch für die ungarischen Zugsgarnituren gelten

muß, die nach Österreich hcrcinkommen, und daß

hier eine Änderung nach den geltenden zwischen¬

staatlichen Vereinbarungen derzeit unmöglich ist.

Die Behauptung, daß die Betriebsleitung in Eisen¬

stadt unsere Anordnungen nicht erfüllt und diese

Verfügungen direkt sabotiert, ist unrichtig. Ich kann

nur feststellen, daß sie bemüht ist, unseren

175
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Anordnungen in weitestgehendem Maße Rechnung zu

tragen. Ich gestehe ja ganz offen, daß die Er¬

füllung all der nationalen Wünsche, die mit Grenz¬

strecken zusammenhängeu, ungemein schwierig ist. Ja,

es gibt — wie ich das auch im Ausschuß aus¬

drücklich erklärt habe — verschiedene Orte auch in

Österreich, die sich direkt bemühen, solche Anschluß¬

stationen zu bekommen, weil sie sich eine Belebung

der Wirtschaft aus der vermehrten Zahl der Eisen¬

bahner, auch wenn sie fremder Nationalität sind,

erhoffen. Wir haben in dieser Richtung Differenzen

in den nördlichen Teilen von Österreich noch auszu¬

tragen, aber ich möchte in der öffentlichen Sitzung

des hohen Hauses nicht die einzelnen Orte nennen,

zumal ich sie ohnedies iin Finanzausschuß genauer

bezeichnet habe. Ich "bitte aber das hohe Haus, zur

Kenntnis zu nehmen, daß das Ministerium für Handel

und Verkehr selbstverständlich auf das eifrigste beniüht

ist, nicht bloß allen verkehrsrechtlichen, verkehrs¬

politischen und verkehrstechnischen, sondern auch den

verkehrsnationalen Wünschen zu entsprechen, die da

geäußert worden sind. Wir können jedoch nicht

weiter gehen, als die Staatsgrundgesetze uns gestatten,

denn der österreichische Staatsbürger hat, auch wenn

er einstmals ungarischer Staatsbürger war, dieselben

Rechte wie jeder andere österreichische Staatsbürger.

(Zwischenrufe.) Im Dienste wird darauf gesehen

werden, daß der Verkehrsdienst sich in deutscher

Sprache abwickelt. (Beifall und Händeklatschen.)

Sailer: Hohes Haus! Einige Bemerkungen zu

den Ausführungen des Herrn Ministers: Er hat

vom Stativnsvorstand von Wulkaprodersdorf ge¬

sprochen und auf einen Zwischenruf reagiert. (Bundes¬

minister Dr. Schürff: Ich werde Ihnen sofort

öffentlich antworten!) Wir Sozialdemokraten billigen

es jedem österreichischen Bundesbürger ungarischer

Nationalität, der im Burgenland zu Hause ist, zu,

daß er in seiner Muttersprache verkehrt. Es wäre

eine Kinderei, wenn wir daran irgend etwas finden

würden. Ich erkläre aber, Herr Minister, daß der

Herr Stationsvorstand von Wulkaprodersdorf nicht

privat ungarisch spricht, was niemand etwas kümmern

würde, sondern daß der Stationsvorsteher von Wulka-

Prodersdorf ungarisch mit seinen Leuten, mit den

Bahnbedienstcten, herumschreit. Das ist der wahre

Sachverhalt. Dagegen beschwert man sich, daß da

mitten in Österreich ein Stationsvorsteher ist, der

mit seinen Leuten ungarisch herumschimpft und

herumschreit.

Was die Ausführungen des Herrn Ministers

wegen des ungarischen Personals anbelangt, so

möchte ich folgendes bcnierken. Wenn der Herr

Minister meinte, daß die Grenzstation gegen die

Tschechoslowakei zum Beispiel Lundenburg ist und

das österreichische Fahrpersonal natürlich auch die

paar Kilometer von der Grenze bis Lundenburg

fährt, weil man für die kurze Strecke keine Tschecho¬

slowakei! auf den Zug hinaufsetzen kann, so ist das

ein Vergleich, der sehr stark hintt. Das verlangen

wir auch nicht. Wir beschweren uns und legen

Protest dagegen ein, daß auf der ganzen Linie im

Burgenland ungarische Eisenbahner fahren, nicht

bloß von der ungarischen oder burgenländischen

Grenze bis nach der Grenzstatton, bis nach der

ersten Eisenbahnstation, die in Ungarn liegt, oder

wie an der tschechostowakischen Grenze bis nach

Lundenburg. Der Vergleich ist doch nicht angebracht.

Wir werden im Parlament früher keine Ruhe geben,

bis diesen! Zustand nicht ein Ende bereitet ist. Sie

haben die Pflicht, Herr Minister, .dafür zu sorgen,

daß die ungarischen Staatsbürger beseitigt werden.

Wenn sie nicht österreichische Staatsbürger werden

wollen oder können, müssen sie österreichischen Eisen¬

bahnern Platz machen. Ich sehe nicht ein, warum

nicht ein Abteilungsleiter oder Streckenvorstand, diese

Oberbeamten oder Beamten überhaupt, durch Öster¬

reicher ersetzt werden können. Sie müssen so stark

sein, Herr Minister, daß das durchgeführt wird. Es

hat niemand in Österreich, der ein ungarischer Staats¬

bürger ist, Dienst zu machen. Nicht nur als Mit¬

glied der Regierung, sondern auch als nationaler

Mann haben Sie die Pflicht, da Remednr zu schaffen.

Das hätte ich in der Sache noch auszuführen

gehabt.

Wenn der Herr Minister dann weiter sagt, es

sei besser, die Bahnen auszubauen, die Sackbahnen

ausztlbauen, das Geld, das hier der Bund, die

Länder und die Gemeinden geben werden, dazu zu

verwenden, daß im südlichen Burgenland, daß die

Bahn im Pnllcndorfer Bezirke ausgebaut werde,

damit das Ödenburger Gebiet vermieden werden

kann, und daß nicht zuerst an die Übernahme der

ungarischen Staatsbahnen gedacht werden soll, so

sage ich demgegenüber dem Herrn Minister: Es

niuß im Burgenlande vor allem eines gemacht

werden. Beini Burgenlande kann nicht der Maßstab

angenoinmen werden wie bei den anderen Bundes¬

ländern, die sich schon seit Jahrhunderten der Wohl¬

tat westlicher Kultur erfreuen. Dort ist vieles noch

rückständig, dort muß der Bund mehr tun als er

für die anderen Bundesländer tut, und es muß

daran gedacht werden, sowohl schrittweise bauen

— denn ich weiß, daß das nicht alles auf einmal geht,

dazu ist das Geld nicht da —, aber man muß

sich ernstlich daranniachen, daß ein Anschluß gebaut,

ein Projekt fertiggestellt wird, und daneben muß

schrittweise die Übernahme der ungarischen Bahnen

erfolgen. Aber nicht das eine vernachlässigen auf

Kosten des andern. Beides ist notwendig, und ich

sage noch einmal: Es ist die Pflicht der Regierung,

für das Burgcnland die entsprechenden Mittel bereit¬

zustellen. (Beifall.)

Bundesminister Dr. Schürff: Hohes Haus! Ich

möchte zunächst ttirz ans die Beschwerde antworten.
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die gegen den Stationsvorsteher von Wulka-Proders-

dorf, Edöcs, erhoben worden ist.

Der Vorstand in Wnlkaprodersdorf, Edöcs, ist,

ich möchte sagen, schon zu einer Art legendärer

Erscheinung in den parlamentarischen Beratungen

geworden. (Zwischenrufe.) Er hat im Februar 1924

um seine Einbürgerung in Österreich angesucht und

diese österreichische Staatsbürgerschaft wurde ihm

dann (lebhafte Zwischenrufe) über Antrag der

burgenländischen Landesregierung gewährt. Er ist

also als österreichischer Staatsbürger anzusehen.

(Anhaltende Zwischenrufe und Gegenrufe. — Sever:

Die erste Frage über den ungarischen Verkehr

mit der ungarischen Sprache als Amtssprache ist

noch nicht beantwortet!) Aber, Herr Kollege, ich

habe im Ausschuß darüber gesprochen, ich habe es

heute erklärt und hoffe, daß Sie es nun endlich

verstanden haben. (Sever: Aber klar!) Ja, klar.

Eine zweite aufregende Bemerkung des Herrn

Abg. Sever wegen der Autobuslinien bringe . ich,

damit auch diese Frage einmal öffentlich behandelt

werde, nunmehr in folgender Weise zur Klärung:

Die Behauptung, daß ich die Entwicklung der Auto¬

buslinien der Gemeinde Wiener Neustadt verhindert

hätte, ist am besten widerlegt durch ein Schreiben

vom 16. Juni d. I., das ich erhielt und das sich

auf eine Besprechung bezieht, die tags vorher in An¬

gelegenheit dieser Autobuslinien stattiand (liest):

„Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen. . . usw.

für das Entgegenkommen, welches Sic mir gestern

trotz verschiedener Schwierigkeiten bewiesen haben,

meinen aufrichtigen Dank zu sagen. Anton Osenböck,

Bürgermeister von Wiener Neustadt." (Lebhafter

Beifall und Händeklatschen. — Rufe: Na also! —

Lebhafte Zwischenrufe. — Sever: Warum haben

Sie der ungarischen Gesellschaft das gegeben? —

Anhaltende Zwischenrufe.) Es ist eine Unwahrheit,

ich habe es neulich widerlegt. (Sever: Sie haben

gar nichts widerlegt! Sagen Sie uns, warum die

ungarische Gesellschaft das bekommen hat! Das

sagen Sie uns!) Einer ist der pflichtgemäße Re¬

gierungsvertreter und der andere war seit 1923

aus dem Dienste des Handelsministeriums getreten

— wenn Sie es wissen wollen — (Sever: Warum

haben Sie es den Ungarn gegeben? Das sagen Sie

uns! — Anhaltende Unruhe.) Die Gesellschaft ist in

Österreich handelsgerichtlich protokolliert. Die Über¬

tragung der Autobuskonzcssionen erfolgte über An¬

trag der Landesregierungen. (Anhaltende Unruhe.)

Berichterstatter Heinl: Ich möchte nur ganz kurz

noch ans die Wünsche des Herrn Kollegen Sailer

zu sprechen kommen. Er hat gemeint, es uiüsse der

Bund beides im Burgcnlande machen: sowohl die

alten Bahnen einlösen wie neue bauen. Ich bin

auch der Meinung, daß das der Bund, wenn cs

möglich wäre, durchführen sollte; da aber dem

Bunde nicht die entsprechenden Geldmittel zur Ver¬

fügung stehen, ist die Frage: Was ist zweckmäßiger,

neue Bahnlinien zu bauen und das zerrissene

Burgenland in ein geordnetes Vcrkehrssystem hinein¬

zubringen, oder die alten Bahnen zu übernehmen,

von denen jeder weiß, daß sie eigentlich nicht den

Wünschen des Burgenlandes entsprechen? Daher

wird man zuerst die neuen Bahnlinien bauen müssen

und dann sukzessive die alten Bahnlinien über¬

nehmen.

Im übrigen bitte ich das hohe Haus, das vor¬

liegende Bundesgesetz anzunehmen und den Minder-

hcitsantrag des Herrn Kollegen Sever abzulehnen.

Dannt ist die Aussprache beendet.

Bei der Abstimmung wird das Gesetz unter Ab¬

lehnung des Minderhcitsantragcs Sever in der

Fassung des Ausschusses in zweiter und dritter

Lesung angenommen.

Die Tagesordnung ist erledigt.

Die Regierungsvorlage B. 229 wird dem Aus¬

schüsse für Handel, der Antrag Nr. 181 dem Finanz-

und Budgetausschusse Angewiesen.

An Stelle Seidel Amalie als Ersatzmann des

Wohnungsausschusses wird Forstner, an Stelle

Dr. Waber als Ersatzmann des Finanz- und

Budgetausschusses wird Dr. Wotawa gewählt.

Nächste Sitzung: Dienstag, den 4. Dezember,

3 Uhr nachm. Tagesordnung Vorbehalten.

Schluß der Sitzung: 12 Uhr 40 Min.

mittags.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien. 44c re
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